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3 Spezifische internationale Fall-
konstellationen

Die im ersten Teil dargestellten Grundlagen stellen das 
«Grundgerüst» der Besteuerung internationaler Perso-
nenunternehmen dar. Um jene Ausführungen zu veran-
schaulichen und verständlicher zu machen, sollen im 
Folgenden spezifische Fallkonstellationen untersucht 
werden. Diese ergeben sich mit Bezug auf die folgenden 
drei Dimensionen bzw. Fragestellungen:
– Wo befindet sich der Geschäftsbetrieb? Dieser kann 

sich entweder in der Schweiz oder im Ausland befin-
den.

– Wird im anderen Staat – d. h. im Ausland bei einem 
Geschäftsbetrieb in der Schweiz bzw. in der Schweiz 
bei einem Geschäftsbetrieb im Ausland – eine Be-
triebsstätte unterhalten?

– Wo sind die Teilhaber ansässig? Sie können vollstän-
dig in der Schweiz, vollständig im Ausland oder teil-
weise in der Schweiz und im Ausland ansässig sein.

Um die Fallkonstellationen möglichst einfach zu halten 
und um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, werden die 
folgenden Einschränkungen und Annahmen vorgenom-
men:
– Am untersuchten Personenunternehmen sind stets 

zwei Teilhaber beteiligt.
– Bei den Teilhabern handelt es sich ausschliesslich 

um natürliche Personen. Dies aufgrund der Ähnlich-
keit der steuerrechtlichen Qualifikation: Befinden 
sich die Teilhaber im Ausland, findet bezüglich ihrer 
«Anteile» an der Personengesellschaft Art. 11 DBG 
Anwendung. Diese Bestimmung unterscheidet bei 
der Besteuerung des Ergebnisses der schweizeri-
schen Betriebsstätte nicht danach, ob es sich bei den 
Teilhabern um natürliche oder juristische Personen 
handelt. Die Ansässigkeit der Teilhaber in der 
Schweiz hingegen stellt einen Anwendungsfall von 
Art. 6 Abs. 3 DBG im Falle einer natürlichen Person 
bzw. von Art. 52 Abs. 3 DBG im Falle einer juristi-
schen Person dar. Diese beiden Bestimmungen un-
terscheiden sich – obwohl vom Wortlaut her unter-
schiedlich abgefasst – inhaltlich kaum. Abgesehen 
von der unterschiedlichen Steuerart (Einkommens-
steuer bzw. Gewinnsteuer) und vom unterschiedli-
chen Korrekturmechanismus bei der Verrechnung 
ausländischer Betriebsstätteverluste ergeben sich 
grundsätzlich die gleichen Steuerfolgen.

– Am Ort des Geschäftsbetriebs befindet sich der zivil-
rechtliche Sitz (Handelsregistereintrag) und wird die 
Leitung des Personenunternehmens ausgeübt.

– Die effektive Gewinnsteuerbelastung (auf dem Ge-
winn vor Steuern) in der Schweiz wie auch im Aus-
land beträgt jeweils 20 %.

Die nachstehenden Fallkonstellationen gehen von fol-
gendem Grundsachverhalt aus:
– Herr Meier und Herr Müller sind hälftige Teilhaber 

an einer Personengesellschaft – der Meier & Müller 
KG (in der Schweiz registrierte Kollektivgesell-
schaft mit einem Geschäftsbetrieb in der Schweiz) 
bzw. der Meier & Müller PG (im Ausland registrierte 
Personengesellschaft mit einem Geschäftsbetrieb im 
Ausland).

– Das Personenunternehmen weist ein Gesamtergeb-
nis von 100 aus; dieses gliedert sich beim Vorhan-
densein einer Betriebsstätte in einen Gewinn des Ge-
schäftsbetriebs von 150 und einen Betriebsstättever-
lust in Höhe von 50.

– Neben dem Ergebnis aus der Personengesellschaft 
verfügen Herr Meier und Herr Müller über kein wei-
teres Einkommen.

Basierend auf den oben genannten drei Dimensionen er-
gibt sich mit Blick auf die zu untersuchenden Fallkon-
stellationen die folgende Matrix:

Übersicht: Fallkonstellationen

Fall Geschäfts-
betrieb

Betriebs-
stätte

Meier Müller Abschn. 

1 CH – Ausland Ausland 3.1.1.1

2 CH – CH Ausland 3.1.1.2

3 CH Ausland CH CH 3.1.2.1

4 CH Ausland Ausland Ausland 3.1.2.2

5 CH Ausland CH Ausland 3.1.2.3

6 Ausland – CH CH 3.2.1.1

7 Ausland – CH Ausland 3.2.1.2

8 Ausland CH CH CH 3.2.2.1

9 Ausland CH Ausland Ausland 3.2.2.2

10 Ausland CH CH Ausland 3.2.2.3

Für die weiteren Ausführungen soll – da sich die DBG- 
und die kantonalen Normen in ihren Auswirkungen, wie 
gezeigt87, entsprechen – nur noch auf die Bestimmungen 
des DBG eingegangen werden.

87 S. vorne, in Abschn. 2.2.2.
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3.1 Geschäftsbetrieb in der Schweiz

3.1.1 Ohne Betriebsstätte im Ausland

3.1.1.1 Ansässigkeit beider Teilhaber im Aus-
land

Fall 1:  Grafik

Aufgrund der Ansässigkeit von Herrn Meier und Herrn 
Müller im Ausland liegt ein ausländisches Unterneh-
men iSv Art. 11 DBG bzw. Art. 49 Abs. 3 DBG vor. Die 
geforderte wirtschaftliche Anknüpfung des Unterneh-
mens in der Schweiz kann mit Verweis auf den Wortlaut 
von Art. 4 Abs. 1 lit. a und b DBG u. a. ein Geschäftsbe-
trieb oder eine Betriebsstätte sein. Auch wenn sich die 
gesamte Unternehmenstätigkeit – wie hier unterstellt – in 
der Schweiz entfaltet, ist von einem bloss wirtschaft-
lichen Anknüpfungspunkt in der Schweiz auszugehen:88 
Träger des Unternehmens sind nämlich die einzelnen 
Teilhaber – Herr Meier und Herr Müller – , die im Aus-
land ansässig und dort unbeschränkt steuerpflichtig sind. 
Durch ihre Teilhaberschaft am Geschäftsbetrieb in der 
Schweiz begründen diese in der Schweiz eine beschränkte 
Steuerpflicht iSv Art. 4 Abs. 1 lit. a DBG.

Vorliegend handelt es sich um einen Anwendungsfall von 
Art. 11 DBG (iVm Art. 49 Abs. 3 DBG). Bezüglich prak-
tischer Umsetzung sind jedoch dessen Tragweite und die 
damit verbundenen Konsequenzen zu bestimmen. In der 
Lehre wird u. a. vertreten, dass die ausländische Perso-
nengesellschaft – mit Bezug auf die ausländischen Teil-
haber – als fiktives Steuersubjekt zur Besteuerung heran-
gezogen89 bzw. – mit Bezug auf die ausländischen und 
die schweizerischen Teilhaber – als juristische Person 
besteuert90 wird. Somit wäre die Meier & Müller KG 
selbst an Stelle ihrer ausländischen Teilhaber als Steuer-

88 Gl. M. LOCHER, Art. 11 DBG N 16.
89 HÖHN, Steuerprobleme bei schweizerischen Betriebsstätten 

ausländischer Unternehmen, 179; LOCHER, Art. 11 DBG N 1; 
gl. M. DONATI, Besteuerung ausländischer Personengesell-
schaften in der Schweiz, 15 f.; DERS. Aspekte ordentlicher 
 Besteuerung ausländischer Personengesellschaften in der 
Schweiz, 141 f.

90 AGNER/JUNG/STEINMANN, Art. 11 DBG N 1; ATHANAS/WIDMER,  
Art. 49 DBG N 17.

Meier &
Müller KG 

Ausland
Schweiz

Meier Müller

subjekt zu betrachten. Eine derart weit gehende Konse-
quenz ist nach Ansicht der Autoren jedoch nicht zu zie-
hen. Art. 11 DBG ordnet vielmehr eine Steuersubstituti-
on an, bei der die einzelnen Teilhaber selbst Steuersub-
jekte bleiben, das Unternehmen als Steuersubstitut je-
doch sämtliche Rechte und Pflichten im Steuerverfahren 
wahrnimmt und für die Steuerschulden primär haftet.91 
Dafür, dass nicht das Unternehmen, sondern dessen Teil-
haber als Steuersubjekte zu betrachten sind, sprechen die 
folgenden Gründe:
– Die erwähnten Lehrmeinungen, welche das auslän-

dische Personenunternehmen als Steuersubjekt be-
trachten, stützen sich auf den Wortlaut von Art. 49 
Abs. 3 DBG. Danach sind ausländische Personenge-
samtheiten ohne juristische Persönlichkeit für die 
Besteuerung in der Schweiz den juristischen Perso-
nen «gleichgestellt». Jedoch darf ob dieses (ver-
meintlich) klaren Wortlauts der Verweis auf Art. 11 
DBG nicht ausser Acht gelassen werden. Letztere 
Vorschrift beschränkt den Anwendungsbereich der 
Bestimmungen über die juristischen Personen auf 
Personengesamtheiten ohne juristische Persönlich-
keit, die in der Schweiz aufgrund wirtschaftlicher 
Zugehörigkeit steuerpflichtig sind. Eine solche wirt-
schaftliche Anknüpfung kann sich einzig über die 
beteiligten (natürlichen und/oder juristischen) Per-
sonen – d. h. via Art. 4 Abs. 1 lit. a und b DBG bzw. 
Art. 51 Abs. 1 lit. a und b DBG – ergeben. Somit müs-
sen die im Ausland ansässigen Teilhaber systembe-
dingt Steuersubjekte sein, damit Art. 11 DBG greifen 
kann.

– Der generelle Verweis des Art. 11 DBG auf die Be-
stimmungen über die juristischen Personen bedeutet, 
dass grundsätzlich sämtliche Bestimmungen des 
dritten Teils des DBG (Steuerpflicht, Steuerobjekt, 
Steuerberechnung und zeitliche Bemessung) an-
wendbar sind.92 Insbesondere sei in diesem Zusam-
menhang auf Art. 59 lit. a DBG hingewiesen, der – 
im Unterschied zur Besteuerung natürlicher Perso-
nen – die Abzugsfähigkeit von (nicht nur 
schweizerischen)93 Steuern festschreibt. Eine Ein-
schränkung wird jedoch hinsichtlich des Beteili-
gungsabzugs gemacht: Dieser soll nur dann gewährt 
werden, wenn dessen Anwendung der Vermeidung 

91 Vgl. zur Steuersubstitution GREMINGER, Art. 9 DBG N 4; HÖHN/
WALDBURGER, Steuerrecht, § 9 Rz 23; RICHNER/FREI/KAUFMANN, 
Art. 9 DBG N 5.

92 GREMINGER, Art. 11 DBG N 3; HÖHN, Steuerprobleme bei schwei-
zerischen Betriebsstätten ausländischer Unternehmen, 180; 
LOCHER, Art. 11 DBG N 17; RICHNER/FREI/KAUFMANN, Art. 11 DBG 
N 7.

93 BRÜLISAUER/KUHN, Art. 59 DBG N 5; LOCHER, Art. 59 DBG N 51; 
RICHNER/FREI/KAUFMANN, Art. 59 DBG N 4.
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der wirtschaftlichen Doppelbelastung dient94, 95. 
Folglich soll nicht so weit gegangen werden, einem 
ausländischen Personenunternehmen den Beteili-
gungsabzug a priori zu gewähren, sondern es wird 
Bezug auf dessen Teilhaber (als Steuersubjekte) ge-
nommen. Wäre das ausländische Personenunterneh-
men selbst Steuersubjekt, dürfte eine solche Diffe-
renzierung nicht vorgenommen werden.

– Ebenfalls wird das ausländische Personenunterneh-
men international und für Verrechnungssteuerzwe-
cke nicht als juristische Person bzw. eigenes Steuer-
subjekt betrachtet.96

Basierend auf diesen Überlegungen bleiben Herr Meier 
und Herr Müller in der Schweiz beschränkt steuerpflich-
tige Steuersubjekte; hinsichtlich der Wahrnehmung der 
Rechte und Pflichten im Steuerverfahren werden sie je-
doch durch die Meier & Müller KG substituiert. Diese 
hat in der Schweiz eine Steuererklärung – für juristische 
Personen – einzureichen und wird entsprechend den für 
die juristischen Personen geltenden Regeln besteuert.97 
Dabei können – im Unterschied zu den Vorschriften über 
die Besteuerung der natürlichen Personen – die geschul-
deten Steuern als geschäftsmässig begründeter Aufwand 
in Abzug gebracht werden. Erzielte die Meier & Müller 
KG einen Verlust, wäre dieser vorzutragen und könnte 
mit Gewinnen der nächsten 7 Jahre verrechnet werden.

Auf Grund des linearen Steuersatzes von 8,5 % (bzw. al-
lenfalls 4,25 %98) stellt sich die Frage des satzbestim-
menden Einkommens bei der direkten Bundessteuer 
nicht. Wohl wäre sie aber entscheidend, wenn der Steuer-
tarif – wie immer noch in einigen Kantonen – progressiv 
ausgestaltet wäre. In diesem Fall müsste – gemäss Art. 11 
DBG, welcher nur auf das Ergebnis des ausländischen 
Gesamtunternehmens abstellt, iVm Art. 7 Abs. 2 DBG – 
auf das Gesamtergebnis des Unternehmens (unter Aus-
klammerung der übrigen, persönlichen Einkünfte der 

94 LOCHER, Art. 11 DBG N 18 mwH; a. M. DUSS/ALTORFER, Art. 69 
DBG N 4; DUSS, Interkantonale und internationale Aspekte der 
Unternehmensumstrukturierungen, 423 (insb. Fn 15); HÖHN, 
Steuerprobleme bei schweizerischen Betriebsstätten auslän-
discher Unternehmen, 180 f.

95 Gemäss einer telefonischen Besprechung mit einem Vertreter 
der ESTV (Hans-Jürg Neuhaus, 18.6.2007) käme der Beteili-
gungsabzug beispielsweise dann zur Anwendung, wenn es 
sich bei den im Ausland ansässigen Teilhabern um juristische 
Personen handelt.

96 AGNER/DIGERONIMO/NEUHAUS/STEINMANN, Art. 49 DBG N 16.
97 Gemäss einer telefonischen Besprechung mit einem Vertreter 

der ESTV (Hans-Jürg Neuhaus, 18.6.2007) wird das ausländi-
sche Personenunternehmen aus praktischen Gründen zwecks 
Besteuerung des schweizerischen Ergebnisses herangezogen. 
Entsprechend hat dieses die Steuererklärung einzureichen. 
Zum selben Ergebnis führte eine telefonische Besprechung 
mit einem Vertreter des KSTA ZH (Jürg Altorfer, 25.7.2007).

98 Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen, Art. 71 
DBG.

Teilhaber) abgestellt werden, sofern dieses höher ist als 
das schweizerische Ergebnis des ausländischen Unter-
nehmens. Aufgrund der Tatsache, dass der in Art. 7  
Abs. 2 DBG verankerte Methodendualismus zuungun-
sten des Steuerpflichtigen gegen das in Art. 8 BV veran-
kerte Rechtsgleichheitsgebot bzw. gegen das in Art. 23 
Abs. 3 OECD-MA verankerte Diskriminierungsverbot 
verstösst, ist nach der hier vertretenen Auffassung ledig-
lich auf die in der Schweiz steuerbaren Faktoren abzu-
stellen99, obwohl im Lichte von Art. 23 Abs. 3 OECD-
MA die Berücksichtigung der Gesamtprogression zuläs-
sig wäre. Das ausschliessliche Abstellen auf die Inland-
faktoren wird in der Praxis zugelassen, indem bei be-
schränkter Steuerpflicht in der Schweiz die objektmäs-
sig-direkte Ausscheidung zur Anwendung gelangen kann 
bzw. muss, wenn aus Gründen der objektiven Beweislast 
keine zuverlässigen Angaben über das Gesamtunterneh-
men beschafft werden können.100

Fall 1:  Gewinnabgrenzung

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern 100 – 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller KG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

50
–10
40

–
–
–

50
–10
40

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller KG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

50
–10
40

–
–
–

50
–10
40

Gestützt auf Art. 11 DBG werden die Gewinnanteile von Herrn Meier 
und Herrn Müller (je 40 nach Abzug der Gewinnsteuer) nicht bei diesen 
selbst als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit besteuert, 
sondern die Meier & Müller KG versteuert das Gesamtergebnis (80 
nach Abzug der Gewinnsteuer) nach den Regeln über die juristischen 
Personen.

Würde man – entgegen der hier vertretenen Auffassung 
– der Inkorporationstheorie folgen, läge im Falle der 
Meier & Müller KG ein schweizerisches Unternehmen 
vor. Ebenfalls zum selben Ergebnis führte das Abstellen 
auf den Ort des Geschäftbetriebs. Dies hätte folgende 
Konsequenzen:
– Herr Meier und Herr Müller hätten ihre Gewinnan-

teile jeweils in einer eigenen Steuererklärung zu de-
klarieren; dies im Unterschied zu bloss einer (durch 
die Meier & Müller KG einzureichenden) Steuerer-
klärung. Somit würde die Substitution der Steuer-
pflicht der Teilhaber durch das ausländische Unter-
nehmen und damit die durch Art. 11 DBG beabsich-
tigte Vereinfachung ausgeschaltet. Bei bloss zwei 

99 LOCHER, Art. 7 DBG N 10 ff.; ATHANAS/WIDMER, Art. 7 DBG  
N 11 ff.

100 LOCHER, Art. 7 DBG N 11; StE 2003 B 11.3 Nr. 13 (BdBSt);  
StE 2003 B 11.3 Nr. 14 (AG).
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Teilhabern mag diese Folge akzeptabel sein. Würde 
es sich jedoch um eine Vielzahl von im Ausland an-
sässigen Teilhabern handeln, wäre der administrati-
ve Mehraufwand hingegen erheblich.

– Für die Besteuerung des Ergebnisses der Meier & 
Müller KG wären die Bestimmungen über die natür-
lichen Personen im Unterschied zu denjenigen über 
die juristischen Personen anwendbar. Dies berührt 
im Speziellen den anwendbaren Steuertarif (Art. 36 
DBG anstatt Art. 68 DBG) und die Abzugsfähigkeit 
der Steuern (keine Abzugsfähigkeit im Unterschied 
zu Art. 59 Abs. 1 lit. a DBG). Damit würde eine steu-
erliche Ungleichbehandlung von im Ausland ansäs-
sigen Teilhabern an einem Unternehmen mit Ge-
schäftsbetrieb in der Schweiz (Besteuerung nach den 
Bestimmungen für natürliche Personen) verglichen 
mit im Ausland ansässigen Teilhabern an einem Un-
ternehmen mit Geschäftsbetrieb im Ausland und nur 
einer Betriebsstätte in der Schweiz (Besteuerung 
nach den Bestimmungen für juristische Personen) 
bewirkt. Eine solche Ungleichbehandlung liesse sich 
jedoch nur dann rechtfertigen, wenn im zweiten Fall 
eine Vereinfachung im Vergleich zum ersten Fall re-
sultieren würde. In beiden Fällen besteht jedoch ge-
stützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. a und b DBG lediglich eine 
wirtschaftliche Anknüpfung in der Schweiz, bei der 
die Anwendung von Art. 11 DBG gleichermassen ei-
ne echte Vereinfachung bedeuten würde.

Im Ergebnis würde bei Anwendung der Inkorporations-
theorie bzw. beim Abstellen auf den Ort des Geschäftsbe-
triebs die in Art. 11 DBG statuierte Vereinfachung ausge-
hebelt. Das Abstellen auf den Ort der Ansässigkeit der 
Teilhaber führt demgegenüber in casu zu einem sachge-
rechten Ergebnis.

3.1.1.2 Ansässigkeit je eines Teilhabers in der 
Schweiz und im Ausland

Fall 2:  Grafik

Hinsichtlich des im Ausland ansässigen Teilhabers (Herr 
Müller) liegt nach der hier vertretenen Auffassung ein 
ausländisches Unternehmen vor. Allerdings liegt im Ge-

 

Ausland
Schweiz

Meier

Müller

Meier &
Müller KG

gensatz zur vorangegangenen Konstellation kein An-
wendungsfall von Art. 11 DBG vor. Diese Bestimmung 
bezieht sich nämlich auf ausländische Personengesamt-
heiten, was nach dem Wortsinn eine Mehrzahl von aus-
ländischen Teilhabern erfordert.101 Herr Müller ist je-
doch der einzige im Ausland ansässige Teilhaber der 
Meier & Müller KG, womit er nach Ansicht der Autoren 
analog einem im Ausland ansässigen Inhaber eines Ein-
zelunternehmens mit Geschäftsbetrieb in der Schweiz zu 
besteuern ist.102 Herr Müller wird damit basierend auf 
Art. 4 Abs. 1 lit. a DBG in der Schweiz beschränkt steu-
erpflichtig und unterliegt den Bestimmungen über die 
natürlichen Personen. Dies bedeutet u. a., dass er in der 
Schweiz eine Steuererklärung einzureichen hat, in der er 
– zwecks Satzbestimmung – sein weltweites Einkommen 
(und Vermögen) anzugeben hat. Im Unterschied zu  
Art. 11 DBG findet der Steuertarif für natürliche Per-
sonen Anwendung; zudem können die geschuldeten 
Steuern bei der Bestimmung des steuerbaren Ergebnisses 
nicht in Abzug gebracht werden. Die steuerliche Abgren-
zung mit dem Ausland richtet sich nach Art. 6 Abs. 2 
DBG: Herr Müller hat in der Schweiz seinen Gewinnan-
teil an der Meier & Müller KG zu versteuern.

In diesem Zusammenhang ist Folgendes von Bedeutung: 
Der Steuertarif für juristische Personen unterscheidet 
sich grundsätzlich von demjenigen für die natürlichen 
Personen; zudem führt die Abzugsfähigkeit der Steuern 
bei juristischen Personen zu einer Reduktion der Steuer-
bemessungsgrundlage, die natürlichen Personen nicht 
zugänglich ist. Die Nichtanwendbarkeit von Art. 11 DBG 
führt damit zu einer steuerlichen Ungleichbehandlung 
eines einzelnen im Ausland ansässigen Teilhabers eines 
Personenunternehmens mit Geschäftsbetrieb in der 
Schweiz (Anwendung der Bestimmung über die natür-
lichen Personen), verglichen mit einem von mehreren im 
Ausland ansässigen Teilhabern eines solchen Personen-
unternehmens (Anwendung der Bestimmungen über die 
juristischen Personen). Nach Ansicht der Autoren ist 
 diese Ungleichbehandlung vom Gesetzgeber bewusst in 
Kauf genommen worden und durch den Vereinfachungs-
gedanken von Art. 11 DBG gerechtfertigt: Teil der Ver-

101 Derselben Meinung ist gemäss einer telefonischen Bespre-
chung ein Vertreter des KSTA ZH (Jürg Altorfer, 25.7.2007). 
Seiner Ansicht nach mangelt es beim Vorhandensein lediglich 
eines im Ausland ansässigen Teilhabers an einer (auslän- 
dischen) «Personengesamtheit» iSv Art. 11 DBG bzw. § 8  
Abs. 2 StG ZH.

102 Diese Ansicht wird gemäss einer telefonischen Besprechung 
mit einem Vertreter der ESTV (Hans-Jürg Neuhaus, 18.6.2007) 
durch diesen tendenziell geteilt: Bei einem einzigen im Aus-
land ansässigen Teilhaber (natürliche Person) sei eine steu-
erliche Behandlung analog einem im Ausland ansässigen In-
haber eines Einzelunternehmens wohl angemessen. Jedoch 
sei zu betonen, dass die ESTV diesbezüglich keine feste Pra-
xis habe; es werde grundsätzlich fallbezogen entschieden.
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einfachung sind die Anwendung der Bestimmung über 
die juristischen Personen, ungeachtet, ob natürliche oder 
juristische Personen am ausländischen Unternehmen be-
teiligt sind (Vereinfachung hinsichtlich der Qualifikati-
on), sowie das Einreichen bloss einer Steuererklärung 
(Vereinfachung hinsichtlich der Deklaration). Diese Ein-
griffe in die grundsätzlich transparente Betrachtung von 
Personenunternehmen führen bereits zu einer Ungleich-
behandlung verglichen mit in der Schweiz ansässigen  
natürlichen Personen, die Inhaber oder Teilhaber von 
Personenunternehmen sind. Es ist daher nach Ansicht  
der Autoren sachgerecht, den Anwendungsbereich von 
Art. 11 DBG und die damit verbundene Ungleichbehand-
lung auf Fälle zu beschränken, die im Gegenzug eine 
echte administrative Vereinfachung mit sich bringen.  
Dies wäre bei lediglich einem im Ausland ansässigen 
Teilhaber nach der hier vertretenen Auffassung nicht der 
Fall.103

Mit Bezug auf den in der Schweiz ansässigen Teilhaber 
(Herr Meier) handelt es sich hingegen um ein schwei-
zerisches Unternehmen; mangels Auslandsbezugs liegt 
denn auch kein internationaler Sachverhalt vor. Somit 
hat Herr Meier seinen Anteil am Ergebnis der Meier & 
Müller KG in der Schweiz als Einkommen aus selbstän-
diger Erwerbstätigkeit iSv Art. 18 DBG im Rahmen sei-
ner persönlichen Steuererklärung zu deklarieren und zu 
versteuern.

Fall 2:  Gewinnabgrenzung

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern 100 – 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller KG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

50
–

50

–
–
–

50
–

50

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller KG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

50
–

50

–
–
–

50
–

50

Herr Meier hat seinen Gewinnanteil (50) im Rahmen seiner persön-
lichen Steuererklärung als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätig-
keit zu deklarieren und zu versteuern. Der Gewinnanteil von Herrn Mül-
ler (50) wird gestützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. a DBG bei diesem selbst als 
Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit besteuert. Art. 11 DBG 
ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass 
die Beurteilung mit Bezug auf Herrn Müller anders aus-
fallen würde, würde er stellvertretend für eine Vielzahl 
im Ausland ansässiger Teilhaber stehen: Diesfalls würde 
bezüglich des Herrn Müller zurechenbaren Ergebnisses 

103 Dieser Schluss der Autoren erfolgt in Analogie zur Nichtan-
wendbarkeit von Art. 11 DBG auf ausländische Einzelunter-
nehmen; s. vorne, in Abschn. 2.2.1 mwH (insb. Fn 25).

Art. 11 DBG Anwendung finden. In praktischer Hinsicht 
müsste in diesem Fall zunächst das Herrn Meier zure-
chenbare Ergebnis der Meier & Müller KG herausge-
schält werden. Das verbleibende Ergebnis wäre den aus-
ländischen Teilhabern zuzurechnen und würde in der 
Schweiz – entsprechend Art. 6 Abs. 2 iVm Art. 4 Abs. 1 
lit. a DBG und Art. 11 iVm Art. 49 Abs. 3 DBG – zur Be-
steuerung gelangen. Für die daraus folgenden grundsätz-
lichen steuerrechtlichen Konsequenzen für die auslän-
dischen Teilhaber sei auf die Ausführungen zu Konstel-
lation 1 verwiesen.104 In diesem Zusammenhang sei fer-
ner erwähnt, dass konsequenterweise auch für die – all-
fällige – Satzbestimmung das Gesamtergebnis bzw. das 
schweizerische Ergebnis der Meier & Müller KG um den 
Herrn Meier zurechenbaren Teil zu kürzen ist. Nur der 
den ausländischen Teilhabern zurechenbare Anteil soll 
Gegenstand ihrer steuerbaren bzw. satzbestimmenden 
Faktoren bilden, da das Unternehmen nur mit Bezug auf 
die ausländischen Teilhaber als ausländisch zu qualifi-
zieren ist. Mit Bezug auf Herrn Meier bleibt die steuer-
liche Qualifikation hingegen unverändert.

Wendete man für die Beurteilung der vorliegenden Kon-
stellation den Ansatz der Inkorporationstheorie oder  
des Orts des Geschäftsbetriebs an, läge in beiden Fällen 
– d. h. sowohl mit Bezug auf Herrn Meier als auch Herrn 
Müller – ein inländisches Unternehmen vor. Auch bei 
dieser Schlussfolgerung hätten beide Teilhaber ihre Ge-
winnanteile an der Meier & Müller AG je im Rahmen ih-
rer persönlichen Steuererklärung zu deklarieren und zu 
versteuern. Das Ergebnis wäre identisch mit jenem der in 
diesem Beitrag vertretenen Auffassung. Jedoch sei da-
rauf hingewiesen, dass mit Bezug auf Herrn Müller das 
Ergebnis nur deshalb übereinstimmt, weil im konkreten 
Sachverhalt Art. 11 DBG – trotz des grundsätzlichen Vor-
liegens eines ausländischen Unternehmens – mangels ei-
ner Mehrzahl von Teilhabern im Ausland nicht zum Tra-
gen kommt.

104 S. vorne, in Abschn. 3.1.1.1.
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3.1.2 Mit Betriebsstätte im Ausland

3.1.2.1 Ansässigkeit beider Teilhaber in der 
Schweiz

Fall 3:  Grafik

Aufgrund der Ansässigkeit der beiden Teilhaber in der 
Schweiz handelt es sich um ein schweizerisches Unter-
nehmen. Dies bedeutet in praktischer Hinsicht, dass  
Herr Meier und Herr Müller ihre Anteile am Ergebnis der 
Meier & Müller KG jeweils als Einkommen aus selbstän-
diger Erwerbstätigkeit iSv Art. 18 DBG im Rahmen ihrer 
persönlichen Steuererklärung zu deklarieren und zu ver-
steuern haben.

Dadurch, dass im Ausland eine Betriebsstätte unterhalten 
wird, besteht für beide ein Auslandsbezug. Sollte die aus-
ländische Betriebsstätte einen Verlust erleiden, kann die-
ser Betriebsverlust – da es sich um ein schweizerisches 
Unternehmen handelt – gestützt auf Art. 6 Abs. 3 Satz 2 
DBG bis maximal zur Höhe des der Schweiz zuzuwei-
senden Unternehmensgewinns übernommen werden. 
 Diese Verlustverlagerung ist jedoch provisorischer Na-
tur: Ist im Ausland innerhalb der nächsten 7 Jahre eine 
Verrechnung des Verlustes mit ausländischen Betriebs-
stättegewinnen möglich, greift der in Art. 6 Abs. 3 Satz 2 
DBG verankerte Korrekturmechanismus. Eine Verrech-
nung von ausländischen Betriebsverlusten mit den 
 übrigen privaten Einkünften ist im Lichte der in Art. 6 
Abs. 1 DBG verankerten objektiven Freistellung nicht 
möglich.105 Nach den hier vertretenen Auffassungen kön-
nen jedoch allfällige, in der Schweiz als übriges Einkom-
men steuerbare sog. Sondervergütungen106 im Rahmen 
der provisorischen Verlustübernahme berücksichtigt 
werden, da sich diese unmittelbar auf die Unternehmens-
tätigkeit zurückführen lassen.

105 S. vorne, in Abschn. 2.2.2.
106 S. vorne, in Abschn. 2.2.2 und 2.3.
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Müller KG
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Ausland
Schweiz

Meier Müller

Fall 3:  Gewinnabgrenzung

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern 100 –50 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller KG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Provisorische Verlustübernahme
Steuerbares Ergebnis

75
–

–25
50

–25
–

25
0

50
–
–

50

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller KG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Provisorische Verlustübernahme
Steuerbares Ergebnis

75
–

–25
50

–25
–

25
0

50
–
–

50

Herr Meier und Herr Müller haben ihre Gewinnanteile von je 50 (nach 
provisorischer Verlustübernahme durch das schweizerische Steuerdo-
mizil) im Rahmen ihrer persönlichen Steuererklärung zu deklarieren 
und als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit zu versteuern.

Die vorliegende Sachverhaltskonstellation ist bezüglich 
Qualifikation des Personenunternehmens als schweize-
risch oder ausländisch unbestritten. So wird in dieser 
Fallkonstellation gemäss sämtlichen in der Doktrin ver-
tretenen Auffassungen ein schweizerisches Unterneh-
men angenommen.

3.1.2.2 Ansässigkeit beider Teilhaber im Aus-
land

Fall 4:  Grafik

Aufgrund der Ansässigkeit der beiden Teilhaber im Aus-
land handelt es sich um ein ausländisches Unternehmen. 
Die einzelnen Teilhaber sind aufgrund wirtschaftlicher 
Anknüpfung nach Art. 4 Abs. 1 lit. a DBG beschränkt 
steuerpflichtig. In dieser Konstellation sind jedoch die 
Besonderheiten von Art. 11 DBG zu beachten. Bezüglich 
der praktischen Umsetzung von Art. 11 DBG ist her-
vorzuheben, dass Herr Meier und Herr Müller als solche 
in der Schweiz keine Steuererklärung einzureichen ha-
ben. Die Meier & Müller KG erfüllt als Steuersubstitu-
tin die steuerlichen Pflichten für ihre beiden im Ausland 
ansässigen Teilhaber107; sie hat in der Schweiz eine 
Steuer erklärung – für juristische Personen – einzurei-

107 S. vorne, in Abschn. 3.1.1.1.

Meier &
Müller KG

BS

 

Ausland

Schweiz

Meier Müller

Ausland



IFF Forum für Steuerrecht 2008

10 Peter Brülisauer/Marcel R. Kriesi, Internationale Personenunternehmen im Einkommens- und Gewinnsteuerrecht der Schweiz 

chen und wird entsprechend den für die juristischen Per-
sonen geltenden Regeln besteuert. Daher können – im 
Unterschied zu den Vorschriften über die Besteuerung 
der natürlichen Personen – die geschuldeten Steuern als 
geschäftsmässig begründeter Aufwand in Abzug ge-
bracht werden.

Erleidet die ausländische Betriebsstätte einen Verlust, 
kann dieser – da nach der hier vertretenen Auffassung mit 
Bezug auf beide Teilhaber ein ausländisches Personen-
unternehmen vorliegt – aufgrund von Art. 6 Abs. 2 iVm 
Art. 4 Abs. 1 lit. a und Art. 11 DBG nicht gestützt auf  
Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG mit schweizerischem Gewinn 
verrechnet werden.

Fall 4:  Gewinnabgrenzung

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern 100 –50 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller KG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Verlustübernahme nicht möglich
Steuerbares Ergebnis

75
–15

–
60

–25
0
–

–25

50
–15

–
35

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller KG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Verlustübernahme nicht möglich
Steuerbares Ergebnis

75
–15

–
60

–25
0
–

–25

50
–15

–
35

Gestützt auf Art. 11 DBG werden die schweizerischen Gewinnanteile 
von Herrn Meier und Herrn Müller (nach Abzug der Gewinnsteuer je 60) 
nicht bei diesen selbst als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätig-
keit besteuert, sondern die Meier & Müller KG versteuert das schweize-
rische Gesamtergebnis (120, nach Abzug der Gewinnsteuer) nach den 
Regeln für die juristischen Personen. Da ein ausländisches Unterneh-
men gegeben ist, erfolgt keine Verrechnung des ausländischen Be-
triebsstätteverlusts nach Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG.

Würde man – entgegen der hier vertretenen Auffassung 
– der Inkorporationstheorie folgen, läge im Falle der 
Meier & Müller KG ein schweizerisches Unternehmen 
vor. Ebenfalls zum selben Ergebnis führte das Abstellen 
auf den Ort des Geschäftbetriebs. Dies hätte die fol-
genden Konsequenzen:
– Mit Bezug auf die Besteuerung des Ergebnisses der 

Meier und Müller KG ergäben sich die gleichen Aus-
wirkungen wie bei Anwendung der Inkorporations-
theorie in Fall 1.108

– Zusätzlich würde nach dem Wortlaut von Art. 6  
Abs. 3 Satz 2 DBG der Weg geöffnet für die Verrech-
nung mit dem Verlust der ausländischen Betriebs-
stätte. Dies stände jedoch im Widerspruch zu Art. 6 
Abs. 2 Satz 2 DBG, der bei beschränkter Steuer-
pflicht in der Schweiz die Besteuerung (mindestens) 
des in der Schweiz erzielten Einkommens vor-
schreibt. Ebenfalls würde dieses Ergebnis nicht dem 

108 S. vorne, in Abschn. 3.1.1.1.

Grundsatz entsprechen, dass Doppelbesteuerungen 
idR durch den Ansässigkeitsstaat – d. h. in casu durch 
das Ausland – zu vermeiden sind109, nicht jedoch 
durch den Staat, in welchem lediglich eine be-
schränkte Steuerpflicht vorliegt. Auch die OECD-
Staaten sind als Betriebsstättestaaten nicht bereit, 
ausländische Verluste zu übernehmen bzw. derart 
einseitige Geschenke zu gewähren.110

Schlussfolgernd ist festzuhalten, dass die Anwendung 
der Inkorporationstheorie nach Ansicht der Autoren zu 
einem Ergebnis führte, welches nicht mit den Grundsät-
zen des unilateralen wie auch des bilateralen Rechts in 
Einklang gebracht werden kann.

3.1.2.3 Ansässigkeit je eines Teilhabers in der 
Schweiz und im Ausland

Fall 5:  Grafik

Hinsichtlich des in der Schweiz ansässigen Teilhabers 
(Herr Meier) liegt ein schweizerisches Unternehmen vor. 
Dies bedeutet in praktischer Hinsicht, dass Herr Meier 
seinen Anteil am Ergebnis der Meier & Müller KG als 
Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit iSv  
Art. 18 DBG im Rahmen seiner persönlichen Steuerer-
klärung zu deklarieren und zu versteuern hat.

Dadurch, dass im Ausland eine Betriebsstätte unterhalten 
wird, besteht für ihn ein Auslandsbezug. Sollte die aus-
ländische Betriebsstätte einen Verlust erleiden, kann 
dieser – da es sich um ein schweizerisches Unternehmen 
handelt – gestützt auf Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG mit 
schweizerischem Unternehmensgewinn verrechnet 
werden. Diese Verlustverlagerung ist jedoch proviso-
rischer Natur: Ist im Ausland innerhalb der nächsten  
7 Jahre eine Verrechnung des Verlustes mit ausländischen 
Betriebsstättegewinnen möglich, greift der in Art. 6  

109 Vgl. mwH zum Methodenartikel HÖHN, Funktionsweise und 
Methoden der Doppelbesteuerungsabkommen, 112 ff.; LO-
CHER, Einführung in das internationale Steuerrecht, 87 f.

110 AGNER/JUNG/STEINMANN, Art. 52 DBG N 14.
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Abs. 3 Satz 3 DBG verankerte Korrekturmechanismus. 
Hingegen kann der ausländische Betriebsverlust – falls 
er den inländischen Unternehmensgewinn übersteigen 
würde – nicht mit übrigen privaten Einkünften – ausser 
diese sind auf sog. Sondervergütungen 111 zurückzufüh-
ren – verrechnet werden.

Mit Bezug auf den im Ausland ansässigen Teilhaber 
(Herr Müller) liegt ein ausländisches Unternehmen vor. 
Jedoch liegt hier kein Anwendungsfall von Art. 11 DBG 
vor. Dieser bezieht sich nämlich auf ausländische Perso-
nengesamtheiten, was eine Mehrzahl von ausländischen 
Teilhabern erfordert. Herr Müller ist jedoch der einzige 
im Ausland ansässige Teilhaber der Meier & Müller KG, 
womit er nach Ansicht der Autoren analog einem im Aus-
land ansässigen Inhaber eines Einzelunternehmens mit 
Geschäftsbetrieb in der Schweiz zu besteuern ist. Herr 
Müller wird damit basierend auf Art. 4 Abs. 1 lit. a DBG 
in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig und unterliegt 
den Bestimmungen über die natürlichen Personen. Dies 
bedeutet u. a., dass er in der Schweiz eine Steuererklä-
rung einzureichen hat, in der er – zwecks Satzbestim-
mung – sein weltweites Einkommen (und Vermögen) an-
zugeben hat. Die steuerliche Abgrenzung mit dem Aus-
land richtet sich nach Art. 6 Abs. 2 DBG: Herr Müller hat 
in der Schweiz seinen Gewinnanteil an der Meier & Mül-
ler KG zu versteuern. Da kein schweizerisches Unterneh-
men iSv Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG vorliegt, kann keine 
Verrechnung von ausländischen Betriebsstätteverlusten 
mit Gewinnen des in der Schweiz gelegenen Geschäfts-
betriebs stattfinden.

Fall 5:  Gewinnabgrenzung

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern 150 –50 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller KG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Provisorische Verlustübernahme
Steuerbares Ergebnis

75
–

–25
50

–25
–

25
0

50
–
–

50

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller KG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Verlustübernahme nicht möglich
Steuerbares Ergebnis

75
–
–

75

–25
–
–

–25

50
–
–

50

Herr Meier hat seinen Gewinnanteil nach provisorischer Verlustver-
rechnung (50) im Rahmen seiner persönlichen Steuererklärung als Ein-
kommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit zu deklarieren und zu ver-
steuern. Der schweizerische Gewinnanteil von Herrn Müller (75) wird 
gestützt auf Art. 4 Abs. 1 lit. a DBG bei diesem selbst als Einkommen 
aus selbständiger Erwerbstätigkeit besteuert. Art. 11 DBG ist im vorlie-
genden Fall nicht anwendbar.

111 S. vorne, in Abschn. 2.2.2 und 2.3.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass 
die Beurteilung mit Bezug auf Herrn Müller anders aus-
fallen würde, sollte er stellvertretend für eine Vielzahl im 
Ausland ansässiger Teilhaber stehen: Diesfalls würde be-
züglich des Herrn Müller zurechenbaren Ergebnisses 
Art. 11 DBG Anwendung finden. Bezüglich der daraus 
fliessenden Konsequenzen sei auf die Ausführungen zu 
Fall 4112 verwiesen. Mit Bezug auf Herrn Meier bleibt die 
steuerliche Qualifikation unverändert.

Wendete man für die Beurteilung der vorliegenden Kon-
stellation den Ansatz der Inkorporationstheorie oder des 
Orts des Geschäftsbetriebs an, läge in beiden Fällen ein 
inländisches Unternehmen vor. Bezüglich der Steuerfol-
gen für Herrn Meier deckt sich das Ergebnis mit jenem 
nach der hier vertretenen Auffassung, da unabhängig 
vom gewählten Ansatz ein schweizerisches Unterneh-
men vorliegt. Mit Bezug auf Herrn Müller sind jedoch 
dieselben Vorbehalte anzubringen wie bei Fall 4.113

3.2 Geschäftsbetrieb im Ausland

3.2.1 Ohne Betriebsstätte in der Schweiz

3.2.1.1 Ansässigkeit beider Teilhaber in der 
Schweiz

Fall 6:  Grafik

Aufgrund der Ansässigkeit der beiden Teilhaber in der 
Schweiz liegt in dieser Konstellation ein schweizerisches 
Unternehmen vor, auch wenn sich der Geschäftsbetrieb 
im Ausland befindet. In praktischer Hinsicht haben Herr 
Meier und Herr Müller ihren Anteil am Ergebnis der Mei-
er & Müller PG jeweils als Einkommen aus selbständiger 
Erwerbstätigkeit iSv Art. 18 DBG im Rahmen ihrer per-
sönlichen Steuererklärung zu deklarieren. Da sich der 
Geschäftsbetrieb jedoch im Ausland befindet, erfolgt aus 
schweizerischer Sicht gestützt auf Art. 6 Abs. 1 DBG ei-
ne unbedingte Freistellung (unter Progressionsvorbe-
halt) der aus dem ausländischen Geschäftsbetrieb flies-
senden Einkünfte.

112 S. vorne, in Abschn. 3.1.2.2.
113 S. vorne, in Abschn. 3.1.2.2.
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Fall 6A:  Gewinnabgrenzung

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern – 100 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

–
–
–

50
–

50

50
–

50

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

–
–
–

50
–

50

50
–

50

Herr Meier und Herr Müller haben ihre Gewinnanteile von je 50 im Rah-
men ihrer persönlichen Steuererklärung als Einkommen aus selbstän-
diger Erwerbstätigkeit zu deklarieren. Infolge der unbedingten Freistel-
lung in der Schweiz erfolgt hier keine Besteuerung dieses Einkommens; 
jedoch ist es satzbestimmend zu berücksichtigen.

Sollte die Meier & Müller PG, deren Geschäftsbetrieb 
sich im Ausland befindet, einen Verlust erleiden, stellt 
sich die Frage, ob dieser gestützt auf Art. 6 Abs. 3  
Satz 2 DBG (provisorisch) mit übrigem schweize-
rischem Einkommen zur Verrechnung gebracht werden 
kann. Für ein solches Vorgehen spricht der Verweis auf 
die Grundsätze des IKStR in Art. 6 Abs. 3 Satz 1 DBG. 
Im interkantonalen Verhältnis ist ein allfälliger Anteil 
des Teilhabers am Verlust einer Personengesellschaft 
durch den Kanton des Hauptsteuerdomizils des Teilha-
bers zu übernehmen.114 Analog auf die vorliegende Kon-
stellation angewendet bedeutete dies, das schweizerische 
Hauptsteuerdomizil der Teilhaber hätte Verluste aus sich 
im Ausland befindlichen Geschäftsbetrieben ebenfalls 
(provisorisch) zu übernehmen. Gegen eine solche Be-
trachtung spricht jedoch der Wortlaut von Art. 6 Abs. 1 
iVm Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG: Die grenzüberschreitende 
(provisorische) Verlustverlagerung beschränkt sich da-
nach auf Fälle, in denen «ein schweizerisches Unterneh-
men Verluste aus einer ausländischen Betriebsstätte mit 
inländischen Gewinnen verrechnet». Zum einen braucht 
es folglich eine ausländische Betriebsstätte, die einen 
Verlust erleidet; der ausländische Geschäftsbetrieb stellt 
in casu zweifelsohne eine Betriebsstätte dar.115 Zum an-
deren hat die Verrechnung gemäss Wortlaut mit schwei-
zerischen Gewinnen des Personenunternehmens stattzu-
finden; m. a. W. muss der Schweiz im Rahmen der inter-
nationalen Abgrenzung ein Gewinn zugewiesen wer-
den.116 Doch genau daran mangelt es im vorliegenden 

114 HÖHN/MÄUSLI, Interkantonales Steuerrecht, § 22 Rz 23; LOCHER/
LOCHER, Die Praxis der Bundessteuern, III. Teil: Das interkan-
tonale Doppelbesteuerungsrecht, § 8, IV A, 2 Nr. 21 = BGE 
107 Ia 42 E 1, 2 = ASA 52 (1983/84), 459.

115 S. vorne, Abschn. 2.2.3, zu den Begriffen «Geschäftsbetrieb» 
und «Betriebsstätte».

116 Gl. M. DIGERONIMO/BRÜLISAUER, Internationale Ausscheidung 
des Betriebsstättegewinns, 6; wohl auch ATHANAS/WIDMER,  
Art. 6 DBG N 84; s. ebenfalls die diesbezüglichen Ausführun-
gen in Abschn. 2.2.2.

Fall, denn die gesamte Geschäftstätigkeit wird im 
 Ausland ausgeübt. Somit ist basierend auf Art. 6 Abs. 3 
Satz 2 DBG eine (provisorische) Verlustübernahme nicht 
möglich. Allerdings ist der Auslandsverlust gestützt auf 
Art. 6 Abs. 3 Satz 3 DBG in der Schweiz satzbestimmend 
zu berücksichtigen.

Eine provisorische Verlustübernahme wäre nach der hier 
vertretenen Auffassung dann möglich, wenn im übrigen 
in der Schweiz steuerbaren Einkommen sog. Sonderver-
gütungen 117 enthalten wären, die im Zusammenhang mit 
der Unternehmenstätigkeit stehen. Ebenfalls wäre eine 
provisorische Verlustübernahme in der Schweiz dann zu-
lässig, wenn die in der Schweiz ansässigen Teilhaber auf-
grund ihrer allfälligen (Leitungs-)Funktionen in der 
Schweiz eine Betriebsstätte des ausländischen Geschäfts-
betriebs begründen würden und dieser Betriebsstätte im 
Rahmen der Abgrenzung ein Gewinn zugewiesen würde; 
es kann diesbezüglich auf die Ausführungen zu Fall 8 
verwiesen werden.118

Fall 6B:  Gewinnabgrenzung (Variante)

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern – –100 –100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Verlustübernahme nicht möglich
Steuerbares Ergebnis

–
–
–
–

–50
–
–

–50

–50
–
–

–50

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Verlustübernahme nicht möglich
Steuerbares Ergebnis

–
–
–
–

–50
–
–

–50

–50
–
–

–50

Da der Schweiz abgrenzungstechnisch kein Gewinn zugewiesen wird, 
kann keine auf Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG gestützte provisorische Verlust-
verlagerung in die Schweiz stattfinden.

Gemäss den übrigen in der Lehre zur Definition des 
schweizerischen und des ausländischen Unternehmens 
vertretenen Ansichten wäre im Falle der Meier & Müller 
PG ein ausländisches Unternehmen anzunehmen. Jedoch 
läge – mangels einer wirtschaftlichen Anknüpfung zur 
Schweiz in der konkreten Sachverhaltskonstellation bzw. 
weil die Teilhaber des Personenunternehmens in der 
Schweiz unbeschränkt steuerpflichtig sind – kein An-
wendungsfall von Art. 11 DBG vor.

117 S. vorne, in Abschn. 2.2.2 und 2.3.
118 S. hinten, Abschn. 3.2.2.1.
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3.2.1.2 Ansässigkeit je eines Teilhabers in der 
Schweiz und im Ausland

Fall 7:  Grafik

Hinsichtlich des in der Schweiz ansässigen Teilhabers 
(Herr Meier) liegt ein schweizerisches Unternehmen vor. 
Somit hat Herr Meier seinen Anteil am Ergebnis der 
 Meier & Müller PG als Einkommen aus selbständiger Er-
werbstätigkeit iSv Art. 18 DBG im Rahmen seiner per-
sönlichen Steuererklärung zu deklarieren. Da sich der 
Geschäftsbetrieb jedoch im Ausland befindet, erfolgt aus 
schweizerischer Sicht gestützt auf Art. 6 Abs. 1 DBG ei-
ne unbedingte Freistellung (unter Progressionsvorbe-
halt) der aus dem Geschäftsbetrieb fliessenden Einkünf-
te. Sollte der ausländische Geschäftsbetrieb einen Ver-
lust ausweisen, ist – wie bereits in Fall 6119 – eine provi-
sorische Verlustverlagerung in die Schweiz ausgeschlos-
sen, es sei denn, das in der Schweiz steuerbare (übrige) 
Einkommen sei auf sog. Sondervergütungen120 zurück-
zuführen, die sich auf die Unternehmenstätigkeit zurück-
führen lassen.

Mit Bezug auf den im Ausland ansässigen Teilhaber 
(Herr Müller) liegt mangels Bezugs zur Schweiz kein die 
Schweiz betreffender internationaler Sachverhalt vor, so 
dass sich weitergehende Ausführungen erübrigen.

Fall 7:  Gewinnabgrenzung

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern – 100 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

–
–
–

50
–

50

50
–

50

Herr Meier hat seinen Gewinnanteil von 50 im Rahmen seiner persön-
lichen Steuererklärung als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätig-
keit zu deklarieren. Infolge der unbedingten Freistellung in der Schweiz 
erfolgt hier keine Besteuerung dieses Einkommens; jedoch ist es satz-
bestimmend zu berücksichtigen.

119 S. die diesbezüglichen Ausführungen in Abschn. 3.2.1.1.
120 S. vorne, in Abschn. 2.2.2 und 2.3.

 

Schweiz
Ausland

Meier

Müller

Meier &
Müller PG

Gemäss den übrigen in der Lehre zur Definition des 
schweizerischen und des ausländischen Unternehmens 
vertretenen Ansichten wäre im Falle der Meier & Müller 
PG mit Bezug auf Herrn Meier ein ausländisches Unter-
nehmen anzunehmen. Jedoch läge mangels einer wirt-
schaftlichen Anknüpfung zur Schweiz kein Anwen-
dungsfall von Art. 11 DBG vor. Die daraus resultierenden 
steuerlichen Konsequenzen in der Schweiz wären mit 
denjenigen, die sich aus der hier vertretenen Auffassung 
ergeben, identisch, d. h., es erfolgt eine Freistellung (un-
ter Progressionsvorbehalt) des anteiligen Ergebnisses 
der Meier & Müller PG, und es könnte keine Verlagerung 
allfälliger Verluste in die Schweiz stattfinden.

3.2.2 Mit Betriebsstätte in der Schweiz

3.2.2.1 Ansässigkeit beider Teilhaber in der 
Schweiz

Fall 8:  Grafik

Aufgrund der Ansässigkeit der beiden Teilhaber in der 
Schweiz liegt in dieser Konstellation ein schweizerisches 
Unternehmen vor, auch wenn sich der Geschäftsbetrieb 
im Ausland befindet. In praktischer Hinsicht haben Herr 
Meier und Herr Müller ihren Anteil am Ergebnis des Per-
sonenunternehmens jeweils als Einkommen aus selb-
ständiger Erwerbstätigkeit iSv Art. 18 DBG im Rahmen 
ihrer persönlichen Steuererklärung zu deklarieren. Da 
sich der Geschäftsbetrieb jedoch im Ausland befindet, 
erfolgt aus schweizerischer Sicht gestützt auf Art. 6  
Abs. 1 DBG eine unbedingte Freistellung (unter Progres-
sionsvorbehalt) der aus dem ausländischen Geschäfts-
betrieb fliessenden Einkünfte. Hingegen ist das der 
schweizerischen Betriebsstätte zurechenbare Ergebnis 
weiterhin in der Schweiz steuerbar bzw. der anteilige 
Verlust aus dieser Betriebsstätte kann mit (allfälligem) 
übrigem, Einkommen der Teilhaber verrechnet werden. 
Falls der Verlust der schweizerischen Betriebsstätte man-
gels übrigem in der Schweiz steuerbarem Einkommen 
nicht verrechnet werden kann, kann er in den Folgejahren 
als Verlustvortrag berücksichtigt werden.

Meier &
Müller PG

BS

Schweiz

Schweiz

Meier Müller

Ausland
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Fall 8A:  Gewinnabgrenzung

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern –50 150 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

–25
–

–25

75
–

75

50
–

50

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

–25
–

–25

75
–

75

50
–

50

Herr Meier und Herr Müller haben ihre Gewinnanteile von je 50 im Rah-
men ihrer persönlichen Steuererklärung als Einkommen aus selbstän-
diger Erwerbstätigkeit zu deklarieren. Infolge der unbedingten Freistel-
lung des ausländischen Ergebnisses von je 75 erfolgt in diesem Um-
fang keine Besteuerung in der Schweiz; es verbleibt der Verlust der 
schweizerischen Betriebsstätte, welcher mit übrigem Einkommen von 
Herrn Meier bzw. Herrn Müller verrechnet werden kann. Das Ergebnis 
des ausländischen Geschäftsbetriebs ist jedoch satzbestimmend zu be-
rücksichtigen.

Sollte der im Ausland befindliche Geschäftsbetrieb bei 
Vorliegen eines Gesamtgewinns einen Verlust erleiden, 
ist die Frage der (provisorischen) Verlustverrechnung am 
Hauptsteuerdomizil der Teilhaber, basierend auf der Exi-
stenz einer Betriebsstätte in der Schweiz, anders zu beur-
teilen als wenn keine solche Betriebsstätte bestünde121. 
Auch wenn im Ausland formell keine Betriebsstätte, son-
dern ein Geschäftsbetrieb unterhalten wird, ist in materi-
eller Hinsicht und mit Blick auf eine komplementäre 
Auslegung von Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG und Art. 11 
DBG dennoch von einer ausländischen Betriebsstätte des 
als schweizerisch qualifizierten Unternehmens auszuge-
hen.122 Somit ist der Weg frei für die – basierend auf  
Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG – (provisorische) Verlustver-
rechnung mit schweizerischen Gewinnen des Unterneh-
mens. M. a. W. können die Verluste des ausländischen 
Geschäftsbetriebs (materiell: Betriebsstätte) mit Gewin-
nen der schweizerischen Betriebsstätte der Meier & Mül-
ler PG (provisorisch) zur Verrechnung gebracht werden.

Fall 8B:  Gewinnabgrenzung (Variante)

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern 150 –50 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Provisorische Verlustübernahme
Steuerbares Ergebnis

75
–

–25
50

–25
–

25
0

50
–
–

50

121 S. vorne, in Abschn. 3.2.1.1, mit Bezug auf die Versagung der 
Verlustübernahme, falls in der Schweiz keine Betriebsstätte 
unterhalten wird.

122 Gl. M. LOCHER, Art. 6 DBG N 36.

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Provisorische Verlustübernahme
Steuerbares Ergebnis

75
–

–25
50

–25
–

25
0

50
–
–

50

Der Verlust des ausländischen Geschäftsbetriebs von Herrn Meier und 
Herrn Müller kann mit dem Gewinn der Betriebsstätte in der Schweiz 
verrechnet werden; ebenfalls ist dieser satzbestimmend zu berücksich-
tigen. Herr Meier und Herr Müller haben in der Schweiz somit ein Er-
gebnis von je 50 zu versteuern.

Gemäss den übrigen in der Lehre zur Definition des 
schweizerischen wie auch des ausländischen Unterneh-
mens vertretenen Ansichten wäre im Falle der Meier & 
Müller PG ein ausländisches Unternehmen anzunehmen. 
Hierzu sind aus Sicht der Autoren die folgenden Vorbe-
halte anzubringen:
– Die Qualifikation als ausländisches Unternehmen 

würde zur Anwendbarkeit von Art. 11 DBG und so-
mit der Bestimmungen über die Besteuerung juristi-
scher Personen führen. Eine solche Folge stellte je-
doch mit Bezug auf die in der Schweiz unbeschränkt 
steuerpflichtigen Personen weder eine Vereinfa-
chung noch eine konsistente Besteuerung dar. Herr 
Meier und Herr Müller würden zu «gespaltenen» 
Steuersubjekten, indem ihr anteiliges Einkommen 
aus dem Personenunternehmen nach den Regeln über 
die Besteuerung juristischer Personen besteuert wür-
de, die (allfälligen) übrigen Einkünfte jedoch nach 
den für natürliche Personen anwendbaren Bestim-
mungen. Zudem fände – mit Bezug auf die Fälle 8A 
und 8B – eine Ungleichbehandlung im Vergleich mit 
in der Schweiz ansässigen Teilhabern an einem Un-
ternehmen mit Geschäftsbetrieb bzw. Leitung in der 
Schweiz statt, die vollumfänglich gemäss den Be-
stimmungen über die natürlichen Personen besteuert 
werden. In der Literatur wird diesen Problemen inso-
fern begegnet, als vorgeschlagen wird, die in der 
Schweiz ansässigen Teilhaber analog den Teilhabern 
an einem schweizerischen Unternehmen zu besteu-
ern.123 Nach der hier vertretenen Auffassung ist bei 
der Definition des schweizerischen bzw. ausländi-
schen Unternehmens anzusetzen, anstatt eine Kor-
rektur via Analogieschluss vorzunehmen.

123 So AGNER/JUNG/STEINMANN, Art. 49 DBG N 13; AGNER/DIGERONI-
MO/NEUHAUS/STEINMANN, Art. 11 N 1a; DONATI, Besteuerung aus-
ländischer Personengesellschaften in der Schweiz, 16 f.; RICH-
NER/FREI/KAUFMANN, Art. 49 DBG N 42; SALVI, Schweizerische 
Besteuerung von Internationalen Personengesellschaften, 
199 und 204; offenbar zustimmend LANG/REICH/SCHMIDT, Per-
sonengesellschaften im Verhältnis Deutschland-Österreich-
Schweiz, 3, die von einer «vorherrschende(n) Auffassung» 
sprechen und dieser zumindest nicht widersprechen; a. M. 
ATHANAS/WIDMER, Art. 49 DBG N 17; DUSS, Interkantonale und 
internationale Aspekte der Unternehmensumstrukturierun-
gen, 387.
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– Zudem ist zu betonen, dass eine Qualifikation als 
ausländisches Unternehmen die provisorische Ver-
lustverlagerung aus dem Ausland gemäss Art. 6  
Abs. 3 Satz 2 DBG – mit Blick auf Fall 8B – verun-
möglichen würde. In diesem Zusammenhang sei in-
nerhalb von Art. 6 DBG auf die unterschiedlichen 
Anwendungsbereiche von Abs. 2 und Abs. 3 hinge-
wiesen: Art. 6 Abs. 3 DBG regelt die internationale 
Steuerabgrenzung bei in der Schweiz unbeschränkt 
steuerpflichtigen Personen und sieht bezüglich aus-
ländischer Betriebsstätten eine (provisorische) Ver-
lustverlagerung in die Schweiz vor. Demgegenüber 
erstreckt sich der Anwendungsbereich von Art. 6 
Abs. 2 DBG auf in der Schweiz kraft wirtschaftlicher 
Zugehörigkeit beschränkt steuerpflichtige Personen; 
eine Verlustverlagerung vom Ausland in die Schweiz 
ist dort nicht möglich.124 Eine Qualifikation als aus-
ländisches Unternehmen würde die Anwendbarkeit 
einer auf unbeschränkt steuerpflichtige Personen 
zwingend anzuwendenden Bestimmung ausschlies-
sen und de facto eine auf beschränkt steuerpflichtige 
Personen ausgerichtete Norm zur Anwendung brin-
gen, obwohl ausschliesslich in der Schweiz ansässi-
ge Teilhaber vorliegen.

Diese Vorbehalte zeigen, dass die übrigen Auffassungen 
mit Bezug auf die vorliegende Konstellation zu Ergeb-
nissen führen, welche nicht zu überzeugen vermögen.

3.2.2.2 Ansässigkeit beider Teilhaber im Aus-
land

Fall 9:  Grafik

Aufgrund der Ansässigkeit der beiden Teilhaber im Aus-
land handelt es sich nach der hier vertretenen Auffassung 
um ein ausländisches Unternehmen. Die einzelnen Teil-
haber sind aufgrund wirtschaftlicher Anknüpfung nach 
Art. 4 Abs. 1 lit. b DBG beschränkt steuerpflichtig. In 
dieser Konstellation sind jedoch die Besonderheiten von 

124 S. vorne, in Abschn. 2.1.1 mwH.

Meier &
Müller PG

BS

Ausland
Schweiz

Meier Müller

Art. 11 DBG zu beachten. Bezüglich der praktischen 
Umsetzung von Art. 11 DBG ist hervorzuheben, dass 
Herr Meier und Herr Müller als solche in der Schweiz 
keine Steuererklärung einzureichen haben. Die Meier & 
Müller PG erfüllt als Steuersubstitutin die steuerlichen 
Pflichten für ihre beiden im Ausland ansässigen Teilha-
ber125; sie bzw. ihre Betriebsstätte hat in der Schweiz eine 
Steuererklärung – für juristische Personen – einzurei-
chen und wird entsprechend den für die juristischen Per-
sonen geltenden Regeln besteuert. Daher können – im 
Unterschied zu den Vorschriften über die Besteuerung 
der natürlichen Personen – die geschuldeten Steuern als 
geschäftsmässig begründeter Aufwand in Abzug ge-
bracht werden.

Fall 9:  Gewinnabgrenzung

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern –50 150 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

–25
0

–25

75
-15
60

50
–15
35

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

–25
0

–25

75
–15
60

50
–15
35

Gestützt auf Art. 11 DBG werden die schweizerischen Gewinnanteile 
(bzw. Verlustanteile) von Herrn Meier und Herrn Müller (Betriebsstätte-
verlust von je 25) nicht bei diesen selbst als Einkommen aus selbstän-
diger Erwerbstätigkeit besteuert, sondern die Meier & Müller PG ver-
steuert das schweizerische Ergebnis nach den Regeln über die juris-
tischen Personen. Da es sich um einen Betriebsstätteverlust von 50 
handelt, kann dieser vorgetragen und mit Betriebsstättegewinnen der 
nachfolgenden 7 Geschäftsjahre verrechnet werden.

Die vorliegende Konstellation ist bezüglich der steuer-
rechtlichen Qualifikation die wohl unstrittigste, spre-
chen doch alle Aspekte – Ansässigkeit der Teilhaber so-
wie Ort von Geschäftsbetrieb, Leitung und Registrierung 
– nach sämtlichen Lehrmeinungen für ein ausländisches 
Unternehmen.

125 S. vorne, in Abschn. 3.1.1.1.
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3.2.2.3 Ansässigkeit je eines Teilhabers in der 
Schweiz und im Ausland

Fall 10:  Grafik

Hinsichtlich des in der Schweiz ansässigen Teilhabers 
(Herr Meier) liegt ein schweizerisches Unternehmen vor. 
In praktischer Hinsicht hat Herr Meier seinen Anteil am 
Ergebnis der Meier & Müller PG als Einkommen aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit iSv Art. 18 DBG im Rah-
men seiner persönlichen Steuererklärung zu deklarieren 
und zu versteuern. Da sich der Geschäftsbetrieb jedoch 
im Ausland befindet, erfolgt aus schweizerischer Sicht 
gestützt auf Art. 6 Abs. 1 DBG eine unbedingte Freistel-
lung (unter Progressionsvorbehalt) der aus dem auslän-
dischen Geschäftsbetrieb fliessenden Einkünfte. Hinge-
gen ist das der schweizerischen Betriebsstätte zurechen-
bare Ergebnis weiterhin in der Schweiz steuerbar bzw. 
anteilige Verluste aus dieser Betriebsstätte können mit 
(allfälligem) übrigem Einkommen von Herrn Meier ver-
rechnet werden.

Mit Bezug auf den im Ausland ansässigen Teilhaber 
(Herr Müller) liegt ein ausländisches Unternehmen vor. 
Es handelt sich jedoch nicht um einen Anwendungsfall 
von Art. 11 DBG. Dieser bezieht sich auf ausländische 
Personengesamtheiten, was eine Mehrzahl von auslän-
dischen Teilhabern erfordert. Herr Müller ist jedoch der 
einzige im Ausland ansässige Teilhaber der Meier & 
Müller PG, womit er nach Ansicht der Autoren analog 
einem im Ausland ansässigen Inhaber eines Einzelunter-
nehmens mit Betriebsstätte in der Schweiz zu besteuern 
ist. 126 Herr Müller wird damit basierend auf Art. 4 Abs. 1 
lit. b DBG in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig und 
unterliegt den Regeln über die natürlichen Personen. 
 Dies bedeutet u. a., dass er in der Schweiz eine Steuerer-
klärung einzureichen hat, in der er – zwecks Satzbestim-
mung – sein weltweites Einkommen (und Vermögen) an-
zugeben hat. Die steuerliche Abgrenzung mit dem Aus-
land richtet sich nach Art. 6 Abs. 2 DBG: Herr Müller hat 

126 S. vorne, in Abschn. 3.1.1.2.

BS

 

Schweiz
Meier

Müller

Ausland

Meier &
Müller PG

in der Schweiz seinen Gewinnanteil an der Meier & Mül-
ler PG zu versteuern.

Fall 10A:  Gewinnabgrenzung

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern –50 150 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Steuerbares Ergebnis

–25
–

–25

75
–

75

50
–

50

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Provisorische Verlustübernahme
Steuerbares Ergebnis

–25
–

–25

75
–

75

50
–

50

Herr Meier hat seinen Gewinnanteil von 50 im Rahmen seiner persön-
lichen Steuererklärung als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätig-
keit zu deklarieren. Infolge der unbedingten Freistellung des auslän-
dischen Ergebnisses von 75 erfolgt in diesem Umfang keine Besteue-
rung in der Schweiz; es verbleibt der Verlust der schweizerischen Be-
triebsstätte, welcher mit übrigem Einkommen von Herrn Meier verrech-
net werden kann. Das Ergebnis des ausländischen Geschäftsbetriebs ist 
jedoch satzbestimmend zu berücksichtigen. Der schweizerische Ge-
winnanteil (bzw. Verlustanteil) von Herrn Müller (Betriebsstätteverlust 
von 25) wird bei ihm als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
besteuert. Da es sich um einen Betriebsstätteverlust von 25 handelt, 
kann dieser vorgetragen und mit Gewinnen der nachfolgenden 7 Ge-
schäftsjahre verrechnet werden.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass 
die Beurteilung mit Bezug auf Herrn Müller anders aus-
fallen würde, sollte er stellvertretend für eine Vielzahl im 
Ausland ansässiger Teilhaber stehen: Diesfalls würde be-
züglich des Herrn Müller zurechenbaren Ergebnisses 
Art. 11 DBG Anwendung finden. Hinsichtlich der daraus 
folgenden Konsequenzen sei auf die Ausführungen zu 
Fall 8127 verwiesen. Mit Bezug auf Herrn Meier bleibt die 
steuerliche Qualifikation unverändert.

Sollte der im Ausland befindliche Geschäftsbetrieb bei 
Vorliegen eines Gesamtgewinns einen Verlust erleiden, 
ist die Frage der (provisorischen) Verlustverrechnung am 
Hauptsteuerdomizil mit Bezug auf den in der Schweiz 
ansässigen Teilhaber (Herr Meier) analog der Konstella-
tion 8B128 zu beantworten: Es ist von einer ausländischen 
Betriebsstätte des als schweizerisch qualifizierten Unter-
nehmens auszugehen.129 Somit ist der Weg frei für die – 
auf Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG basierende – (provisorische) 
Verlustverrechnung mit schweizerischen Gewinnen des 
Unternehmens. M. a. W. können die Verluste des auslän-
dischen Geschäftsbetriebs (materiell: Betriebsstätte) mit 
Gewinnen der schweizerischen Betriebsstätte der Meier 
& Müller PG (provisorisch) zur Verrechnung gebracht 
werden.

127 S. vorne, in Abschn. 3.2.2.1.
128 S. vorne, in Abschn. 3.2.2.1, mit Bezug auf einen möglichen 

Verlust des im Ausland befindlichen Geschäftsbetriebs.
129 Gl. M. LOCHER, Art. 6 DBG N 36.
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Mit Bezug auf den im Ausland ansässigen Teilhaber 
(Herr Müller) ist eine solche Verlustverlagerung aus dem 
Ausland in die Schweiz nicht möglich. Bei seinem Anteil 
an der Meier & Müller PG handelt es sich um ein auslän-
disches Unternehmen, womit Art. 6 Abs. 3 Satz 2 DBG 
nicht zur Anwendung gelangen kann.

Fall 10B:  Gewinnabgrenzung (Variante)

Schweiz Ausland Total

Ergebnis vor Steuern 150 –50 100

Meier
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Provisorische Verlustübernahme
Steuerbares Ergebnis

75
–

–25
50

–25
–

25
0

50
–
–

50

Müller
Gewinnanteil Meier & Müller PG (50 %)
Abzüglich: Gewinnsteuer
Verlustübernahme nicht möglich
Steuerbares Ergebnis

75
–
–

75

–25
–
–

–25

50
–
–

50

Gemäss den übrigen in der Lehre zur Definition des 
schweizerischen wie auch des ausländischen Unterneh-
mens vertretenen Ansichten wäre im Falle der Meier & 
Müller PG ein ausländisches Unternehmen anzunehmen. 
Hierzu sind aus Sicht der Autoren die folgenden Vorbe-
halte anzubringen:
– Die Qualifikation als ausländisches Unternehmen 

würde zur Anwendbarkeit von Art. 11 DBG und so-
mit der Bestimmungen über die Besteuerung juristi-
scher Personen führen. Eine solche Folge stellte je-
doch mit Bezug auf beide Teilhaber weder eine Ver-
einfachung noch eine konsistente Besteuerung dar. 
Bezüglich des in der Schweiz unbeschränkt steuer-
pflichtigen Teilhabers (Herr Meier) wären dieselben 
Vorbehalte anzubringen wie in Fall 8.130 Eine An-
wendung von Art. 11 DBG auf den Anteil des im 
Ausland ansässigen Teilhabers (Herr Müller) recht-
fertigt sich nach Ansicht der Autoren nicht; das Vor-
liegen eines einzelnen solchen Teilhabers erfordert 
keine entsprechende Vereinfachung.

– Zudem ist zu betonen, dass eine Qualifikation als 
ausländisches Unternehmen die provisorische Ver-
lustverlagerung aus dem Ausland gemäss Art. 6  
Abs. 3 Satz 2 DBG – mit Bezug auf den in der Schweiz 
ansässigen Teilhaber (Herr Meier) – in Konstellation 
10B verunmöglichen würde. In diesem Zusammen-
hang sei auf die Ausführungen zu Konstellation 8 
verwiesen.131

Sämtliche Fallkonstellationen bestätigen, dass für die 
Qualifikation eines internationalen Personenunterneh-

130 S. vorne, in Abschn. 3.2.2.1.
131 S. vorne, in Abschn. 3.2.2.1.

mens als schweizerisch oder als ausländisch einzig auf 
den Ort der Ansässigkeit der Teilhaber abzustellen ist 
bzw. dass mit diesem Vorgehen sachgerechte und prakti-
kable Lösungen erzielt werden können.

4 Conclusio

Im Rahmen dieses Beitrags wurden die für die Besteue-
rung internationaler Personenunternehmen einschlä-
gigen gesetzlichen Bestimmungen näher beleuchtet. Da-
mit zusammenhängend erfolgte eine Definition und Aus-
einandersetzung mit den Lehrmeinungen mit Bezug auf 
die in den Normen enthaltenen Grundbegriffe und ihre 
Konsequenzen – insbesondere hinsichtlich der Behand-
lung von Verlusten internationaler Personenunterneh-
men im schweizerischen Doppelbesteuerungsrecht. Zu-
dem wurden die theoretischen Ausführungen durch die 
Untersuchung von spezifischen Fallkonstellationen ver-
anschaulicht und verdeutlicht. Dabei haben die Autoren 
folgende Erkenntnisse gewonnen:
– Für die Beurteilung, ob es sich bei einem Personen-

unternehmen um ein schweizerisches oder ein aus-
ländisches handelt, ist einzig auf die steuerliche An-
sässigkeit der Teilhaber abzustellen. Diese definiert 
sich im internationalen Verhältnis basierend auf dem 
unilateralen Steuerrecht der involvierten Staaten: 
Steuerlich ansässig ist eine – natürliche oder juristi-
sche – Person dort, wo sie auf Grund ihres Wohnsit-
zes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Ge-
schäftsleitung oder eines anderen Merkmals (unbe-
schränkt) steuerpflichtig ist. Die in diesem Beitrag 
dargestellte Sichtweise konnte jedoch nicht direkt 
dem Gesetzeswortlaut entnommen, sondern musste 
mittels Auslegung gewonnen werden. Angesichts 
des auslegungsbedürftigen Wortlauts von Art. 6  
Abs. 3 Satz 2 DBG bzw. Art. 52 Abs. 3 Satz 2 DBG 
sowie Art. 11 DBG werden in der Literatur denn auch 
die verschiedensten Standpunkte vertreten. Daher ist 
es das Postulat der Autoren, dass der Gesetzgeber 
diese Normen klarer fasst. Er sollte bei deren Neu-
fassung eindeutig definieren, wann ein schweizeri-
sches Unternehmen vorliegt und unter welchen Um-
ständen von einem ausländischen Unternehmen ge-
sprochen werden muss. Einziges Kriterium muss da-
bei – wie in diesem Beitrag ausgeführt – die Ansäs-
sigkeit der einzelnen Teilhaber sein. Dies könnte in 
Anlehnung an den Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. d 
OECD-MA erfolgen, so dass die Definition des 
schweizerischen bzw. des ausländischen Unterneh-
mens wie folgt lauten könnte: «Ein schweizerisches 
Unternehmen liegt vor, soweit es von in der Schweiz 
unbeschränkt steuerpflichtigen Personen betrieben 
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wird; soweit es von in der Schweiz nur beschränkt 
steuerpflichtigen Personen betrieben wird, gilt es als 
ausländisch».

– Wie anhand der Fallkonstellationen gezeigt wurde, 
kann die hier vertretene Auffassung dazu führen, 
dass dasselbe Personenunternehmen mit Bezug auf 
einige Teilhaber als schweizerisch, hinsichtlich an-
derer Teilhaber hingegen als ausländisch einzustufen 
ist. Dies hat die Anwendung unterschiedlicher steu-
erlicher Normen auf den Gewinn (bzw. Teile davon) 
desselben Unternehmens zur Folge. Die Besteue-
rung des (Teil-)Ergebnisses erfolgt bei in der Schweiz 
ansässigen Teilhabern gestützt auf Art. 10 DBG als 
Einkommen bzw. Gewinn der einzelnen Teilhaber. 
Bei einer Mehrheit von im Ausland ansässigen Teil-
habern erfolgt hingegen eine Besteuerung gemäss 
Art. 11 DBG bei der Personenunternehmung bzw. ih-
rer schweizerischen Betriebsstätte nach den Regeln 
für die juristischen Personen; dies im Sinne einer 
Steuersubstitution. Anders verhält es sich bei Vor-
handensein eines einzelnen Teilhabers mit Ansässig-
keit im Ausland: In diesem Fall ist Art. 11 DBG nicht 
anzuwenden, sondern die Besteuerung des diesem 
Teilhaber zurechenbaren Teilergebnisses erfolgt ba-
sierend auf Art. 4 Abs. 1 lit. a oder b DBG iVm  
Art. 10 DBG bei diesem selbst; er persönlich wird in 
der Schweiz besteuert und hat eine Steuererklärung 
einzureichen.

Schliesslich ist mit Bezug auf die (provisorische) Über-
nahme von ausländischen Betriebsstätteverlusten festzu-
halten, dass die Verrechnung in der Schweiz nur mit Ge-
winnen zulässig ist. Dies bedeutet zweierlei: Zum einen 
kann ohne Vorliegen eines der Schweiz im Rahmen der 
internationalen Abgrenzung zugewiesenen Gewinns kei-
ne (provisorische) Übernahme ausländischer Betriebs-
stätteverluste stattfinden. Dies bedingt, dass in der 
Schweiz eine gewinnbringende Geschäftstätigkeit aus-
geübt werden muss. Zum andern können natürliche Per-
sonen, die Teilhaber an einem in der Schweiz oder im 
Ausland gelegenen Geschäftsbetrieb sind, Auslandsver-
luste idR nicht mit übrigem schweizerischem Einkom-
men – ausser im übrigen Einkommen sind sog. Sonder-
vergütungen enthalten, die im Zusammenhang mit der 
Unternehmenstätigkeit stehen – zur Verrechnung brin-
gen. Der Auslandsverlust kann jedoch satzbestimmend 
berücksichtigt werden.
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